
Ratgeber: Recht auf schnelles Internet

64 65www.connect.de | 7/2024

gangstechnik am einfachsten 
möglich ist, etwa eine Verlän-
gerung zum betroffenen Haus-
halt zu realisieren.

Vor diesem Hintergrund  
ist der bereits erwähnte „er-
schwingliche Preis“ kein fester 
Euro-Wert. Er orientiert sich
vielmehr an marktüblichen 
Vergleichszahlen. Dazu hat die 
BNetzA im Rahmen der be-
reits durchgeführten Verfahren 
eine Datenerhebung vorge-
nommen und eine Höhe von
ca. 30  Euro/Monat ermittelt. 
Diese Vorgehensweise soll ei-
nen Ausgleich zwischen den 
Interessen von Verbrauchern
und Anbietern herstellen: 
Netzbetreiber sollen nicht zu 
einem im Einzelfall unverhält-
nismäßig aufwendigen Ausbau 
gezwungen werden. Anderer-
seits gilt es, Kunden vor 
Pseudo-Lösungsangeboten zu
schützen, à la „Gern legen wir
Ihnen eine Internetleitung ins 
Haus –  gegen einen fünfstelli-
gen Baukostenzuschuss“.

Für den – seltenen – Fall,
dass an einem Ort zwar eine 
Internetverbindung verfügbar

ist, dies aber nur zu überdurch- 
schnittlich hohen Kosten, kann
der vor Ort aktive Anbieter da-
zu verpflichtet werden, einen
Anschluss zu liefern, der diese 
Mindestanforderungen erfüllt, 
dafür aber wie beschrieben
„erschwinglich“ ist.

Keine Technik
vorgeschrieben
Allerdings weist die BNetzA 
ausdrücklich darauf hin, dass 
kein gesetzlicher Anspruch auf 
einen leitungsgebundenen An-
schluss besteht. Vielmehr kön-
ne die Versorgung auch draht-
los erbracht werden. Dafür 
nennt die Behörde ausdrück-
lich auch Mobilfunk und Satel-
litenfunk als Optionen. Ent-
scheidend sei allein, dass die 
„Anforderungen aus der 
TKMV gewahrt sind“.

Dies basiert wiederum auf
der Evaluation, die in der er-
wähnten Studie zur Eignung
von Übertragungstechniken 
ausgearbeitet wurde. Sie führt 
systematisch alle infrage kom-
menden Anschlusstechniken
auf und leitet aus deren techni-

diese 

is
die 
werden 

Verwaltungsakt: Auf der Website der BNetzA lässt sich ein Vorgang an legen. 
Dabei werden die rechtlichen Voraussetzungen schrittweise geprüft.

INTERNET VIA SATELLIT
ÜBERTRAGUNGS- 
TECHNIK

 KAPAZITÄT DOWN 
GESAMT

KAPAZITÄT UP 
GESAMT

BANDBREITE
DOWN PRO USER

 BAND BREITE UP 
PRO USER LATENZ EIGNUNG GRUND-

VERSORGUNG
LEO (LOW EARTH ORBIT)
Space-X Starlink 43 Gbit/s 11,3 Gbit/s ca. 100 Mbit/s 10 – 50 Mbit/s 20 – 80 ms Å

OneWeb 5,9 Gbit/s 1,2 Gbit/s noch unklar noch unklar > 70 ms noch unklar
Amazon Kuiper 6,9 Gbit/s 2,1 Gbit/s noch unklar noch unklar bis ca. 80 ms noch unklar
Telesat Lightspeed (2025) 800 Mbit/s 300 Mbit/s noch unklar noch unklar bis ca. 80 ms noch unklar
MEO (MEDIUM EARTH ORBIT)
Astra 03b MEO (Power) nur vage Angaben nur vage Angaben noch unklar noch unklar 50  –  200 ms noch unklar
GEO (GEOSTATIONARY EARTH ORBIT)
Eutelsat Konnect 1,24 Gbit/s 730 Mbit/s 30 – 100 Mbit/s 5 Mbit/s > 250 ms Í

Eutelsat Konnect VHTS 9,53 Gbit/s 4,76 Gbit/s k.A. k.A. > 250 ms Í

Astra Connect 200 – 250 Mbit/s 120 – 170 Mbit/s 20 Mbit/s 2 Mbit/s > 250 ms Í

Avanti 210 – 630 Mbit/s 90 – 320 Mbit/s 30 – 50 Mbit/s 2 – 4 Mbit/s > 250 ms Í

Viasat 1,71 Gbit/s 1,03 Gbit/s 25 – 50 Mbit/s 1 – 6 Mbit/s > 250 ms Í

Viasat skyDSL 2+ 1,71 Gbit/s 1,03 Gbit/s 5,4 – 15 Mbit/s 0,3 – 1,8 Mbit/s > 250 ms Í

LEITUNGSGEBUNDENE TECHNOLOGIEN
ÜBERTRAGUNGS- 
TECHNIK

 MAX BAND BREITE 
DOWN

 MAX BAND BREITE 
UP

 MAX LÄNGE FÜR 
MINDEST- 

VERSORGUNG
 LÄNGEN- 

BESCHRÄNKUNG LATENZ EIGNUNG GRUND-
VERSORGUNG

KUPFER-DOPPELADER
ADSL 10 Mbit/s 1 Mbit/s – ca. 5 km < 10 ms Í

ADSL2 12 Mbit/s 1,5 Mbit/s – ca. 5 km < 10 ms Í

ADSL2+ 16 Mbit/s 2,4 Mbit/s 400 m ca. 2,6 km < 7 ms Å **
VDSL2 (8b) 50 Mbit/s 15 Mbit/s 2,2 km ca. 4 km < 5 ms Å **
VDSL2 Vect. (17a) 90 Mbit/s 40 Mbit/s 2,2 km ca. 4 km < 5 ms Å *
VDSL2 Vect. (30a) 200 Mbit/s 40 Mbit/s 2,2 km ca. 4 km < 5 ms Å *
VDSL2 Supervect. (35b) 300 Mbit/s 40 Mbit/s 2,2 km 300 m < 5 ms Å *
G.fast (106) 350 Mbit/s 350 Mbit/s 400 m 250 m < 5 ms Å

G.fast (212) 600 Mbit/s 600 Mbit/s 400 m 250 m < 5 ms Å

XG.fast 5 Gbit/s 5 Gbit/s 400 m 50 m < 5 ms Å

KOAXIALKABEL
Docsis 2.0 40 Mbit/s 30 Mbit/s 160 km < 5 ms nicht wirtschaftl.
Docsis 3.0 1,2 Gbit/s 200 Mbit/s 160 km < 5 ms Å

Docsis 3.1 10 Gbit/s 1 Gbit/s 160 km < 5 ms Å

Docsis 4.0 10 Gbit/s 10 Gbit/s 160 km < 5 ms Å

GLASFASER
GPON (PtmP) 2,5 Gbit/s 1,25 Gbit/s 20 km < 2 ms Å

XG.PON 10 Gbit/s 2,5 Gbit/s 40 km < 2 ms Å

XGS.PON 10 Gbit/s 10 Gbit/s 40 km < 2 ms Å

TWDM GPON / NG-PON2 10 Gbit/s 10 Gbit/s 40 km < 2 ms Å

DWDM GPON 1 Gbit/s 1 Gbit/s 100 km < 2 ms Å

Ethernet Point-to-Point 10 Gbit/s 10 Gbit/s 80 km < 2 ms Å

* längenabhängig  ** längen- und beschaltungsabhängig

MOBILFUNK
ÜBERTRAGUNGS- 
TECHNIK

 MAX. BAND BREITE DOWN 
PRO USER

 MAX. BAND BREITE UP  
PRO USER

 LÄNGEN- 
BESCHRÄNKUNG 
(MINDESTVERS.)

LATENZ EIGNUNG GRUND-
VERSORGUNG

4G
4G LTE ca. 300 Mbit/s ca. 75 Mbit/s ca. 0,5 – 1,9 km ca. 50 ms Å

4G LTE Advanced ca. 600 Mbit/s ca. 75 Mbit/s ca. 0,5 – 1,9 km ca. 50 ms Å

4G LTE Adv. Pro ca. 1 Gbit/s ca. 500 Mbit/s ca. 0,5 – 1,9 km ca. 50 ms Å

5G
5G 0,7 – 1 GHz ca. 75 Mbit/s ca. 25 Mbit/s ca. 3,5 km < 10 ms Å

5G 1 – 2 GHz ca. 150 Mbit/s ca. 50 Mbit/s ca. 2,9 km < 10 ms Å

5G 2 – 5 GHz ca. 1 Gbit/s ca. 100 Mbit/s ca. 2 km < 10 ms Å

FIXED-WIRELESS-ACCESS (FWA)
ÜBERTRAGUNGS- 
TECHNIK

 MAX BAND BREITE DOWN 
PRO USER

 MAX BAND BREITE UP PRO 
USER

 LÄNGEN-BE-
SCHRÄNKUNG (FÜR 

GRUNDVERS.)
LATENZ EIGNUNG GRUND-

VERSORGUNG

FWA 5G NR
FWA 5G NR ca. 2 Gbit/s ca. 1 Gbit/s ca. 4 – 6 km < 10 ms Å

Um ein Verfahren einzuleiten, steht für Betroffene unter 
www.bundesnetzagentur.de/VersorgungTK ein 
Kontaktformular bereit. 

1. Vorgang anlegen
Das Formular fragt schrittweise alle nötigen Anga
ben ab – zum Beispiel ob man auch bereit wäre, eine 
teurere Versorgung zu akzeptieren, ob die Nutzung 
geschäftlich oder privat ist, welches Wohnverhältnis 
betroffen ist, etc. Führen Antworten dazu, dass die 
Voraussetzungen nach TKMV nicht erfüllt sind, weist 
ein Hinweistext in Rot drauf hin. Man kann dann 
prüfen, ob die Angaben wirklich zutreffen beziehungs
weise ob man sich unter diesen Vorausetzungen 
doch für eine andere Antwort entscheiden will.

2. BNetzA prüft
Unwahre Angaben sollte man natürlich nicht ma
chen, zumal die BNetzA das online eingereichte
Formular prüft und gegebenenfalls entsprechende 
Nachweise (etwa zum Hauptwohnsitz) verlangt.

3. Unterversorgung wird offiziell festgestellt
Erkennt die Behörde, dass momentan oder in abseh
barer Zeit keine ausreichende Versorgung vorliegt 
(also etwa auch kein zeitnaher Ausbau geplant ist), 
stellt sie innerhalb von zwei Monaten die Unterver
sorgung offiziell fest. Danach zeigt sie dies in infrage 
kommenden Telekommunikationsanbietern an.

4. Versorgung freiwillig oder zwangsweise
Diese Unternehmen haben dann einen Monat Zeit,
eine Versorgung mit der Mindestleistung anzubieten.
Macht kein Betreiber ein Angebot, verpflichtet die 
BNetzA innerhalb von vier Monaten einen Anbieter 
zur entsprechenden Versorgung. Dieser muss inner
halb von drei Monaten beginnen, die nötigen Voraus
setzungen zu schaffen. Nach insgesamt sechs Mo
naten sollte die Mindestversorgung verfügbar sein.

5. Freiwillig höhere Leistung möglich
Die Bundesnetzagentur kann die Unternehmen nur 
dazu verpflichten, dem betroffenen Kunden die be
schriebene Mindestversorgung anzubieten. Darüber 
hinaus ist es aber zulässig, dass der Anbieter höher
wertige Buchungsmöglichkeiten offeriert. „Ist dies 
technisch möglich, steht es dem Kunden und dem 
Anbieter frei, vertraglich eine anders ausgestaltete 
[leistungsfähigere] Versorgung zu vereinbaren.“

So gehen Sie vor
Wer sich auf das neue Recht berufen will, 
muss bei der BNetzA einen Vorgang starten.
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connect Übersicht der Internet-Übertragungstechniken und
        deren Eignung zur Grundversorgung 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Telekommunikation/Grundversorgung/start.html
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